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Allgemeine Geschiaftsbedingungen

§1
Geltung der Alilgemeinen Geschéftsbedingungen

Fir samtliche von der Wirtz Medical GmbH (im Folgenden: Wirtz Medical) aus und im Zusammenhang mit
Arbeitnehmeriiberlassungsvertragen erbrachte oder zu erbringende Dienstleistungen gelten die nachstehenden
Allgemeinen Geschéaftsbedingungen (AGB).

Abweichende AGB des Kunden (im Folgenden: Entleiher) gelten auch dann nicht, wenn Wirtz Medical nicht
ausdrucklich widerspricht oder der Entleiher erklart, nur zu seinen Bedingungen abschlieRen zu wollen.

§2
Erlaubnis zur Arbeitnehmeriiberlassung und Einbeziehung des DGB/GVP-Tarifwerks

Die Wirtz Medical GmbH erklart mit Datum vom 25. April 2008 im Besitz einer Erlaubnis fir die gewerbsmatige
Arbeitnehmerlberlassung gem. § 1 Arbeitnehmeriberlassungsgesetz (AUG) zu sein. Diese Erlaubnis ist zwi-
schenzeitlich weder widerrufen noch zurickgenommen worden.

Wirtz Medical wird den Entleiher unverziglich tGber den Widerruf oder das sonstige Erléschen der Erlaubnis
gem. § 5 AUG informieren.

Wirtz Medical ist Mitglied des Gesamtverbands der Personaldienstleister (GVP).

Wirtz Medical erklart, dass in die Arbeitsvertrage, die mit den beim Entleiher eingesetzten Leiharbeitnehmern
abgeschlossen wurden, das DGB/GVP-Tarifwerk einschlieBlich der Branchenzuschlagstarifvertrage vollstéandig
in seiner jeweils gltigen Fassung einbezogen wird.

§3
Angebot und Vertragsabschluss

Das Vertragsverhaltnis kommt durch das Angebot nach MaRRgabe des Arbeitnehmeriiberlassungsvertrages so-
wie dieser Allgemeinen Geschaftsbedingungen und die schriftliche Annahmeerklarung des Entleihers mit Un-
terzeichnung des Arbeitnehmeriiberlassungsvertrages zustande. Dem Entleiher ist bekannt, dass flr Wirtz
Medical keine Leistungspflichten bestehen, sofern die unterzeichnete Vertragsurkunde durch den Entleiher nicht
zurlickgereicht wird.

Sofern der Entleiher beabsichtigt, dem Leiharbeitnehmer den Umgang mit Geld und/oder Wertsachen zu ber-
tragen, wird er vorab mit Wirtz Medical eine gesonderte Vereinbarung treffen.

Der Entleiher ist im Sinne einer Obliegenheit verpflichtet, Wirtz Medical Uber offensichtliche Irrtimer,
Schreib- oder Rechenfehler zu informieren, sodass Wirtz Medical die Angaben korrigieren oder erneuern kann.

Samtliche Vereinbarungen, die miindlich durch Vertreter von Wirtz Medical getroffen werden, bedirfen zu ihrer
Wirksamkeit der schriftlichen Bestéatigung durch Wirtz Medical. Das Gleiche gilt fir Erganzungen, Anderungen
oder Nebenabreden.

§4
Arbeitsrechtliche Beziehungen / Kettenverleih

Der Abschluss eines Arbeitnehmeriiberlassungsvertrages begriindet keine arbeitsrechtliche Beziehung zwi-
schen dem Leiharbeithehmer und dem Entleiher. Wirtz Medical ist Arbeitgeber des Leiharbeitnehmers. Wirtz
Medical sichert dem Entleiher zu, dass nur Arbeitnehmer iberlassen werden, die in einem Arbeitsverhaltnis zu
Wirtz Medical stehen.

Der Entleiher sichert zu, dass er Leiharbeithnehmer weder offen (offengelegte Arbeitnehmeriiberlassung) noch
verdeckt (verdeckte Arbeitnehmeriiberlassung, z. B. Scheinwerkvertrage) weiter tiberlasst (kein Kettenverleih).

Der Entleiher sichert zu, dass kein im Rahmen des Arbeithnehmeriiberlassungsvertrages eingesetzter Leihar-
beitnehmer in den letzten sechs Monaten vor der Uberlassung aus einem Arbeitsverhaltnis mit dem Entleiher
selbst oder einem mit dem Entleiher konzernmaRig im Sinne des § 18 Aktiengesetz verbundenen Unternehmen
ausgeschieden ist.
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Fir die Dauer des Einsatzes bei dem Entleiher obliegt diesem die Ausliibung des arbeitsbezogenen Weisungs-
rechts. Der Entleiher wird dem Leiharbeitnehmer nur solche Tatigkeiten zuweisen, die dem mit Wirtz Medical
vertraglich vereinbarten Tatigkeitsbereich unterliegen und die dem Ausbildungsstand des jeweiligen Leiharbeit-
nehmers entsprechen. Im Ubrigen verbleibt das Direktionsrecht bei Wirtz Medical.

§5
Vergiitung und Zahlungsbedingungen

Wirtz Medical ist dazu berechtigt, fiir jede vom Leiharbeitnehmer tatséchlich geleistete Arbeitsstunde eine Uber-
lassungsvergitung in Hohe des im Arbeitnehmeriberlassungsvertrag genannten Stundenverrechnungssatzes
zuzlglich etwaiger Zuschlage zu berechnen.

Alle im Arbeitnehmeruberlassungsvertrag mit dem Entleiher aufgefiihrten Stundenverrechnungsséatze verste-
hen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Der Entleiher ist verpflichtet, die auf die jeweiligen Rechnungsbetréage anfallende
Mehrwertsteuer zu entrichten, soweit diese nach Ma3gabe der gesetzlichen Bestimmungen zu zahlen ist.

Soweit nichts anderes vereinbart, sind Rechnungen von Wirtz Medical sofort ohne Abzug zu zahlen. MaRge-
bend ist das Datum des Eingangs der Zahlung bei Wirtz Medical.

Wirtz Medical steht bei Nichtleistung durch den Entleiher ein Leistungsverweigerungsrecht zu. Im Falle des
Zahlungsverzuges des Entleihers ist Wirtz Medical berechtigt, gemaR § 288 Abs. 2 BGB einen Verzugszins in
Hohe von 9 Prozentpunkten tber dem Basiszinssatz zu verlangen.

Die von Wirtz Medical Gberlassenen Leiharbeitnehmer sind nicht zur Entgegennahme von Vorschiissen oder
Zahlungen auf die von Wirtz Medical erteilten Abrechnungen befugt. Zahlungen an den Leiharbeitnehmer haben
keine Erflllungswirkung.

§6
Mitteilungspflichten / Anpassung des Verrechnungssatzes

Der Einsatz in einem anderen als dem im Arbeithehmeriiberlassungsvertrag genannten Betrieb des Entleihers,
der Austausch von Leiharbeitnehmern innerhalb des Betriebes sowie die Zuweisung anderer als der in diesem
Vertrag vereinbarten Tatigkeiten bedurfen der Zustimmung von Wirtz Medical. Der Entleiher ist verpflichtet,
Wirtz Medical rechtzeitig vorab darliber zu informieren, wenn der Leiharbeitnehmer im Ausland eingesetzt wer-
den soll. Anderungen des Einsatzortes sowie des Arbeitsbereiches berechtigen Wirtz Medical zur Anderung des
Stundenverrechnungssatzes.

Der Entleiher sichert zu, dass kein im Rahmen des Arbeitnehmeriiberlassungsvertrages eingesetzter Leihar-
beitnehmer in den letzten 4 Monaten Uber einen anderen Personaldienstleister beim Entleiher tatig war. An-
dernfalls informiert der Entleiher Wirtz Medical Gber die kurzere Unterbrechung. Vergangene Einsatze werden
in diesem Falle bei der Vereinbarung der Einsatzdauer bertcksichtigt.

Ist ein ununterbrochener Einsatz eines Leiharbeitnehmers von mehr als neun Monaten geplant oder abseh-
bar, ist der Entleiher verpflichtet, Wirtz Medical das Arbeitsentgelt eines vergleichbaren Stammarbeitnehmers
des Entleihers (Equal Pay) spatestens einen Monat vor Beginn des 10. Uberlassungsmonats mitzuteilen. Der
Entleiher informiert Wirtz Medical unverziiglich iiber alle - auch bereits feststehende kiinftige - Anderungen
des Equal Pay.

Der Entleiher verpflichtet sich, Wirtz Medical unaufgefordert unverziglich etwaige fiir ihn in Zukunft geltenden
Tarifvertrage, die eine Abweichung von der zukiinftigen Uberlassungshéchstdauer von 18 Monaten vorsehen,
und/oder etwaige im Betrieb des Entleihers, an den Wirtz Medical Arbeitnehmer Uberlasst, zukinftig geltenden
Betriebsvereinbarungen, die aufgrund eines Tarifvertrages eine Abweichung von der zukiinftigen Uberlassungs-
héchstdauer von 18 Monaten vorsehen, in Kopie zu libermitteln. Dies gilt insbesondere, wenn aufgrund eines
Tarifvertrages und/oder einer Betriebsvereinbarung eine kiirzere Uberlassungshdchstdauer als 18 Monate ge-
regelt ist.

Der Entleiher teilt Wirtz Medical mit, wenn und soweit er den Leiharbeitnehmern Zugang zu seinen Gemein-

schaftseinrichtungen gewahrt. Uber diesbeziigliche Anderungen unterrichtet der Entleiher Wirtz Medical unver-
zuglich.
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Wirtz Medical ist berechtigt, die im Arbeitnehmeriiberlassungsvertrag vereinbarte Uberlassungsvergiitung nach
billigem Ermessen anzupassen, wenn sich Veranderungen in der Kostensituation ergeben. Das billige Ermes-
sen setzt voraus, dass bei der Anpassung lediglich die neue Kostensituation berticksichtigt wird, wie sie z. B.
durch eine Erhéhung der Entgelte im DGB/GVP-Tarifwerk, durch die Geltung eines neu in Kraft getretenen oder
bisher nicht einschlagigen Branchenzuschlagstarifvertrags oder durch Anderungen beim Equal Pay eintritt. Vor-
stehendes gilt auch, wenn die ausgeibte Tatigkeit mindestlohnpflichtig wird oder wenn der Mindestlohn steigt.

§7
Arbeitszeit und Zuschlage

Die Berechnung der Arbeitszeit erfolgt auf Basis der tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden. Es sind die Arbeits-
stunden fiir jeden Leiharbeitnehmer durch Tatigkeitsnachweise zu belegen, die je Leiharbeitnehmer wochentlich
auszufullen und von einem Beauftragten des Entleihers nach sachlicher Prifung zu unterschreiben sind.

Der Entleiher ist verpflichtet, eine zeitnahe Ausstellung der Tatigkeitsweise zu ermdglichen. Aus den Tatigkeits-
nachweisen mussen der Beginn und das Ende der taglichen Arbeitszeit mit Pausen ersichtlich sein.

Soweit nicht anders vereinbart, werden folgende Zuschlage auf Basis des im Arbeitnehmeriiberlassungsvertrag
vereinbarten Stundenverrechnungssatzes berechnet:

a) Samstagszuschlag 50,00 % pro geleistete Arbeitsstunde

b) Sonntagszuschlag 100,00 % pro geleistete Arbeitsstunde

c) Feiertagszuschlag' 150,00 % pro geleistete Arbeitsstunde

d) Spatarbeitszuschlag 15,00 % pro geleistete Arbeitsstunde (14:00 — 22:00 Uhr)
e) Nachtzuschlag 25,00 % pro geleistete Arbeitsstunde (22:00 — 6:00 Uhr)
f) Mehrarbeitszuschlag 1 25,00 % nach der 35. Wochenarbeitsstunde

d) Mehrarbeitszuschlag 2 50,00 % nach der 45. Wochenarbeitsstunde

h) Fahrzeit/ Tag 50,00 % arbeitstaglich

i) Fahrgeld/ Tag 5,10 € arbeitstaglich

Zuschlage sind auch zu entrichten, wenn regelmaRig in Wechselschicht gearbeitet wird.

Beim Zusammentreffen von mehreren Zuschlagen wird nur der jeweils hohere Zuschlag berechnet. Sofern dies
orts- oder branchendblich ist, kdnnen gesonderte Zuschlage (z. B. Schmutz- oder Gefahrenzulage etc.) berech-
net werden. Diese zusatzlichen Vergltungen werden separat in Rechnung gestellt.

§8
Rechte und Pflichten des Entleihers

Der Entleiher verpflichtet sich, den Leiharbeitnehmer nur flr solche Tatigkeiten einzusetzen, die dessen Berufs-
bild entsprechen und im Arbeithehmeriberlassungsvertrag vereinbart sind. Der Leiharbeithnehmer wird organi-
satorisch in den Betriebs- bzw. Fertigungsablauf des Entleihers eingebunden.

Der Entleiher verpflichtet sich, den Leiharbeitnehmer in dem im Arbeitnehmeriberlassungsvertrag vereinbarten
Umfang abzunehmen und die dafiir vorgesehene Uberlassungsvergiitung zu zahlen. Der Entleiher hat
Wirtz Medical unverziglich in Kenntnis zu setzen, wenn er den Leiharbeitnehmer nicht in dem im Arbeitnehmer-
Uberlassungsvertrag vereinbarten Umfang einsetzen kann.

§9
Personalauswahl / Personaleinsatz / Streik

Wirtz Medical ist im Rahmen des Arbeitnehmeriiberlassungsvertrages gegeniiber dem Entleiher verpflichtet,
die Leiharbeitnehmer sorgfaltig auszuwahlen und sicherzustellen, dass die Leiharbeitnehmer fiir die im Arbeit-
nehmeriberlassungsvertrag vorgesehenen Beschaftigungen qualifiziert sind.

Wirtz Medical sichert dem Entleiher zu, dass nur Leiharbeitnehmer liberlassen werden, die in einem Arbeitsver-
haltnis zu Wirtz Medical stehen.

'Gesetzliche Feiertage sowie Heiligabend (24.12.) und Silvester (31.12.) ganztégig

WIRTZ MEDICAL GMBH
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Wirtz Medical ist berechtigt, bei dem Entleiher eingesetzte Leiharbeitnehmer jederzeit gegen andere Leiharbeit-
nehmer auszutauschen, sofern diese den vereinbarten Anforderungsprofilen entsprechen. Der Entleiher ist hier-
Uber unverziglich zu informieren.

Der Entleiher hat einen Anspruch auf Austausch des Leiharbeitnehmers, wenn dieser fiir die vorgesehene Ta-
tigkeit nicht geeignet ist. Die fehlende Eignung muss entsprechend nachgewiesen werden. Dieser Anspruch
steht dem Entleiher auch dann zu, wenn Griinde vorliegen, die ihn im Falle eigener Arbeitgeberposition zur
aufderordentlichen Kiindigung berechtigen wiirde (§ 626 BGB). Ist der Auftraggeber der Auffassung, es liege
ein Anspruch auf Austausch im Sinne dieses Absatzes vor und will er deswegen den Einsatz des betreffenden
Arbeitnehmers beenden, so hat er Wirtz Medical hieriiber unverziiglich in Kenntnis zu setzen und den Austausch
zu begriinden.

Darliber hinaus ist Wirtz Medical jederzeit berechtigt, aus organisatorischen oder gesetzlichen Griinden an den
Entleiher Uiberlassene Leiharbeitnehmer auszutauschen und fachlich gleichwertige Leiharbeitnehmer zu (iber-
lassen.

Nimmt der Giberlassene Arbeitnehmer seine Tatigkeit beim Entleiher nicht oder nicht zeitgerecht auf, unterrichtet
der Entleiher Wirtz Medical hierGiber unverziglich. Unterbleibt die unverzugliche Anzeige durch den Entleiher,
stehen diesem Anspriiche aus und im Zusammenhang mit der nicht oder nicht rechtzeitig erfolgten Aufnahme
der Tatigkeit durch den Leiharbeitnehmer gegen Wirtz Medical nicht zu.

Wird der Betrieb des Entleihers bestreikt, darf dieser gemaR der Regelung in § 11 Abs. 5 AUG keine Leiharbeit-
nehmer in dem Betrieb tatig werden lassen. Dariiber hinaus gilt das Einsatzverbot fiir Streiks, die von Mitglieds-
gewerkschaften der DGB-Tarifgemeinschaft initiiert wurden, auch fir bereits vor Beginn der Arbeitskampfmal-
nahme eingesetzte Leiharbeitnehmer. Demnach wird der Leiharbeitnehmer im Umfang des Streikaufrufs nicht
in Betrieben oder Betriebsteilen eingesetzt, die ordnungsgemaf bestreikt werden. Der Entleiher stellt sicher,
dass keine Leiharbeitnehmer eingesetzt werden, soweit das Einsatzverbot reicht. Wirtz Medical ist insoweit
nicht verpflichtet, Leiharbeitnehmer zu liberlassen. Von den vorstehenden Regelungen kénnen die Parteien des
Arbeitskampfes im Einzelfall abweichen und den Einsatz von Leiharbeithnehmern vereinbaren (z. B. in Not-
dienstvereinbarungen). Es gilt insoweit § 11 Abs. 5 Satz 2 AUG. Der Entleiher informiert Wirtz Medical unver-
zuglich Uber einen laufenden oder geplanten Streik.

§10
Arbeitsschutz

Der Entleiher tGbernimmt die Flrsorgepflicht im Zusammenhang mit ArbeitsschutzmaRnahmen am Beschafti-
gungsort des Leiharbeitnehmers (§ 618 BGB, § 11 Absatz 6 AUG). Er stellt Wirtz Medical insoweit von samtli-
chen Anspriichen des Leiharbeitnehmers sowie sonstiger Dritter frei, die aus einer nicht oder nicht ausreichen-
den Wahrnehmung dieser Pflicht resultieren.

Sofern fiir den Einsatz der Uberlassenen Leiharbeitnehmer arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen erfor-
derlich sind, werden diese durch Wirtz Medical vor Uberlassungsbeginn durchgefiihrt und dem Entleiher nach-
gewiesen. Arbeitsmedizinische Vorsorge- sowie Nachuntersuchungen werden auf Kosten von Wirtz
Medical durchgefihrt.

Der Entleiher ist verpflichtet, die gesetzlichen Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungsvorschriften einzuhalten. Ins-
besondere ist der Entleiher verpflichtet:

a. Gemal § 5 ArbSchG vor Aufnahme der Tatigkeit des Leiharbeitnehmers die mit dessen Tatigkeit ver-
bundenen Gefédhrdungen zu ermitteln und die geeigneten SchutzmaRnahmen zu treffen.

b. Den Leiharbeitnehmer vor Tatigkeitsbeginn gemaR § 12 ArbSchG Uber Sicherheit und Gesundheits-
schutz am entsprechenden Arbeitsplatz ausreichend und angemessen zu unterweisen.

c. Die Regelungen des Arbeitszeitgesetzes flr den jeweiligen Einsatz im Betrieb des Entleihers umzu-
setzen. Die Beschaftigung des Leiharbeitnehmers (iber 10 Stunden pro Werktag hinaus, bedarf der
Absprache mit Wirtz Medical. Uber werktégliche 10 Stunden hinaus darf nur gearbeitet werden, wenn
ein Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung aufgrund eines Tarifvertrags des Entleihers geman
§ 7 Arbeitszeitgesetz oder eine behérdliche Genehmigung dies zuldssigerweise vorsieht oder ein au-
Rergewdhnlicher  Fall im Sinne des § 14  Arbeitszeitgesetz ~ gegeben ist.

d. Der Entleiher hat Wirtz Medical einen Arbeitsunfall eines von Wirtz Medical Gberlassenen Arbeitneh-
mers sofort zu melden und alle nach § 193 Absatz 1 SGB VII erforderlichen Informationen zur Verfi-
gung zu stellen. Wirtz Medical meldet den Arbeitsunfall anschlieBend bei dem zustandigen Unfallver-
sicherungstrager.
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Der Entleiher stellt Wirtz Medical unverziiglich nach Uberlassung des Leiharbeitnehmers eine den Anforderun-
gen des § 6 ArbSchG geniigende Dokumentation zur Verfligung.

Zur Wahrnehmung seiner Arbeitgeberpflichten wird Wirtz Medical wahrend der Arbeitszeiten in Absprache mit
dem Entleiher ein Zutrittsrecht zu den Arbeitsplatzen der Arbeitnehmer eingerdumt.

Wirtz Medical hat seine Leiharbeitnehmer Uiber geltende Unfallverhiitungsvorschriften, Sicherheitsregeln und
-hinweise zu informieren und zu belehren. Der Entleiher hat vor Arbeitsaufnahme der eingesetzten Leiharbeit-
nehmer eine arbeitsplatzspezifische Arbeitsschutz- und Sicherheitsbelehrung durchzufiihren. Die Belehrung ist
vom Entleiher zu dokumentieren und Wirtz Medical in Kopie auszuhandigen.

Sofern Leiharbeitnehmer aufgrund fehlender oder mangelhafter Sicherheitseinrichtungen oder Vorkehrungen
im Betrieb des Entleihers die Arbeitsleistung ablehnen, haftet der Entleiher fir die dadurch entstehenden Aus-
fallzeiten.

§11
Haftungsbeschrankung

Im Hinblick darauf, dass die Uberlassenen Arbeitnehmer unter Leitung und Aufsicht des Entleihers ihre Tatigkeit
ausliben, haftet Wirtz Medical nicht fiir Schaden, die diese in Auslibung oder anlasslich ihrer Tatigkeit verursa-
chen. Der Entleiher stellt Wirtz Medical von allen etwaigen Anspriichen frei, die Dritte im Zusammenhang mit der
Ausfliihrung und Verrichtung der den Leiharbeitnehmern Ubertragenen Tatigkeiten erheben sollten.

Im Ubrigen ist die Haftung von Wirtz Medical sowie seiner gesetzlichen Vertreter und Erfilllungsgehilfen auf
Vorsatz und grobe Fahrldssigkeit beschrankt. Diese Haftungsbeschrankung gilt nicht fur Schaden, die auf einer
Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit beruhen. Das betrifft sowohl gesetzliche als auch
vertragliche Haftungstatbesténde, insbesondere Falle im Falle des Verzuges, der Unmdglichkeit, des Unvermo-
gens, der Pflichtverletzung oder der unerlaubten Handlung. Namentlich haftet Wirtz Medical nicht fiir Arbeitser-
gebnisse der Leiharbeithnehmer oder Schaden, die diese in Ausiibung oder anlasslich ihrer Tatigkeit verursa-
chen oder die dem Entleiher durch Unptinktlichkeit oder Abwesenheit der Leiharbeitnehmer entstehen.

Der Entleiher stellt Wirtz Medical von allen Forderungen frei, die Wirtz Medical aus einer Verletzung des Entlei-
hers der sich aus diesem Vertrag ergebenden Zusicherungen und Verpflichtungen (z. B. Pruf- und Mitteilungs-
pflichten) erwachsen. Wirtz Medical verpflichtet sich, sich gegeniiber etwaigen Anspruchstellern auf einschla-
gige Ausschlussfristen zu berufen.

§12
Riigen des Entleihers

Beanstandungen jeglicher Art seitens des Entleihers sind am Tag ihrer Feststellung unverziglich, spatestens
innerhalb einer Woche, schriftlich bei Wirtz Medical anzuzeigen. Werden Beanstandungen spater angezeigt,
gelten sie als verspatet.

Wirtz Medical ist bei verspateten Beanstandungen nicht zur Abhilfe verpflichtet. Das gilt nicht fiir solche Bean-
standungen, die sich auf eine Schlechtleistung der vertraglichen Hauptleistungspflicht beziehen.

§ 13
Ausschluss von Aufrechnung, Zuriickbehaltungsrecht und Abtretung

Der Entleiher ist nicht berechtigt, Forderungen von Wirtz Medical aufzurechnen oder ein Zurtickbehaltungsrecht
geltend zu machen, es sei denn, die vom Entleiher geltend gemachte Gegenforderung ist unbestritten oder
rechtskraftig festgestellt.

Der Entleiher ist nicht berechtigt Forderungen von Wirtz Medical an Dritte abzutreten.

§ 14
Ubernahme von Mitarbeitern (Vermittlung und Provision)

Eine Vermittlung liegt vor, wenn der Entleiher oder ein mit ihm rechtlich oder wirtschaftlich verbundenes Unter-
nehmen wahrend der Dauer des Arbeitnehmeriiberlassungsvertrages mit dem Arbeitnehmer von Wirtz Medical
ein Arbeitsverhaltnis eingeht. Eine Vermittlung liegt auch dann vor, wenn der Entleiher oder ein mit ihm rechtlich
oder wirtschaftlich verbundenes Unternehmen innerhalb von 6 Monaten nach Beendigung der Uberlassung,
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héchstens aber 12 Monate nach Beginn der Uberlassung, mit dem Leiharbeitnehmer ein Arbeitsverhaltnis ein-
geht. Dem Entleiher bleibt in diesem Fall d_(_-:r Nachweis vorbehalten, dass der Abschluss des Arbeitsverhaltnis-
ses nicht aufgrund der vorangegangenen Uberlassung erfolgt ist.

Eine Vermittlung liegt ebenfalls unwiderleglich vor, wenn der Entleiher oder ein mit ihm rechtlich oder wirtschaft-
lich verbundenes Unternehmen direkt nach der Herstellung des Kontaktes zu dem Bewerber durch Wirtz Medi-
cal ohne eine vorherige Uberlassung ein Arbeitsverhaltnis eingeht.

MaRgebend fiir den Zeitpunkt der Begriindung des Arbeitsverhaltnisses zwischen dem Entleiher und dem Leih-
arbeitnehmer ist nicht der Zeitpunkt der Arbeitsaufnahme, sondern der Zeitpunkt des Abschlusses des Arbeits-
vertrages.

Der Entleiher ist verpflichtet, Wirtz Medical mitzuteilen, ob und wann ein Arbeitsvertrag abgeschlossen wurde.
Wenn Wirtz Medical im Streitfall Indizien glaubhaft macht, die ein Arbeitsverhaltnis zwischen dem Entleiher und
dem Leiharbeitnehmer vermuten lassen, tragt der Entleiher die Beweislast daflr, dass ein Arbeitsverhaltnis
nicht eingegangen wurde.

In den oben genannten Fallen hat der Entleiher eine Vermittlungsprovision an Wirtz Medical zu zahlen. Befris-
tete Arbeitsverhaltnisse sind im gleichen Umfang provisionspflichtig wie unbefristete Arbeitsverhaltnisse.

Die Hoéhe der Vermittlungsprovision betragt bei direkter Ubernahme des Leiharbeitnehmers ohne vorherige
Uberlassung 2,5 Arbeitgeberbruttomonatsgehélter.

Die Vermittlungsprovision wird ab dem ersten Tag der Uberlassung bis zum Ablauf des 3. Kalendermonats der
Uberlassung mit 2 Arbeitgeberbruttomonatsgehaltern, vom 4. bis zum Ablauf des 6. Monats mit 1,5 Arbeitge-
berbruttomonatsgehaltern, vom 7. bis zum Ablauf des 9. Kalendermonats mit 1 Arbeitgeberbruttomonatsgehalt
und vom 10. bis Ablauf des 12. Kalendermonats mit 0,5 Arbeitgeberbruttomonatsgehalt, in allen Fallen zuziiglich
Mehrwertsteuer, berechnet. Nach mehr als 12 Monaten der Uberlassung fallt keine Vermittlungsprovision an.

MaRgeblich fiir die Berechnung des Vermittlungshonorars nach vorheriger Uberlassung ist ausschlieBlich der
Zeitraum der tatséchlichen Uberlassung sowie das Arbeitgeberbruttomonatsgehalt, das der Mitarbeiter beim
Entleiher in Zukunft ab dem Tag der Ubernahme erhalt. Das Arbeitgeberbruttomonatsgehalt ergibt sich neben
den monatlichen regelméaBigen Vergitungsgrundbestandteilen auch aus den zukunftigen jahrlichen oder quar-
talsweisen Vergutungsanspriichen gegeniiber dem Entleiher (inklusive anteiligem Urlaubsgeld, Weihnachts-
geld, Zulagen, Bonuszahlungen etc.). Bei erfolgsabhangig basierten Vergiitungen wird von einer Zielerreichung
von 100 Prozent ausgegangen. Ein etwaiger Firmenwagen wird pauschal mit 7.000 € Jahreswert angesetzt.
Alle Jahresbetrage werden mit 1/12 dem monatlichen Arbeitgeberbruttogehalt als Basis zugerechnet.

Die Vermittlungsprovision nach den oben genannten Berechnungsgrundsatzen steht Wirtz Medical auch dann
zu, wenn das Beschéftigungsverhéltnis innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach der letzten Uberlassung
zwischen dem Entleiher und dem Mitarbeiter zustande kommt. Fir diese Berechnung gilt ebenfalls ausschliel3-
lich der Zeitraum der tatsachlichen Uberlassung des Mitarbeiters von Wirtz Medical beim Entleiher. Der Entlei-
her muss ansonsten den Gegenbeweis erbringen, dass die Uberlassung fiir die Begriindung des Beschéfti-
gungsverhaltnisses nicht ursachlich war. Teilt der Entleiher eine solche spatere Einstellung nicht Wirtz Medical
innerhalb der Frist von 10 Kalendertagen mit, ist Wirtz Medical ebenfalls berechtigt, das Bruttomonatsgehalt
des Mitarbeiters nach den oben dargestellten Grundsatzen zu schatzen.

Wird der Mitarbeiter aufgrund eines freien Mitarbeitervertrages bzw. eines Vertrages mit einem Selbstéandigen
fur den Entleiher tatig, gelten die Bestimmungen entsprechend mit der MaRgabe, dass anstatt des Bruttomo-
natsgehaltes das zwischen dem Entleiher und dem Mitarbeiter vereinbarte monatliche Honorar die Basis der
Berechnungsgrundlage bildet.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch im Falle der Vermittlung des Arbeitnehmers in ein Ausbildungs-
verhaltnis mit dem Entleiher. Berechnungsgrundlage der Vermittlungsprovision ist in diesem Falle die zwischen
dem Entleiher und dem Leiharbeitnehmer vereinbarte Bruttoausbildungsvergiitung, mindestens aber das zwi-
schen Wirtz Medical und dem Leiharbeitnehmer zuletzt vereinbarte Bruttomonatsgehalt.

§15
Kiindigung des Arbeitnehmeriiberlassungsvertrags

Die Kiindigungsfrist fiir den Arbeitnehmeriiberlassungsvertrag betréagt innerhalb der ersten Woche ab Uberlas-

sung des Leiharbeitnehmers zwei Werktage zum Ende eines Arbeitstages, ab der zweiten Woche fiinf Werktage
zum Wochenende.
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Davon unberihrt bleibt das Recht zur aulerordentlichen Kindigung. Beiden Vertragsparteien steht ein auler-
ordentliches Kiindigungsrecht mit Monatsfrist zum Monatsende zu, wenn das AUG grundsatzlich geandert wer-
den sollte. Wirtz Medical ist insbesondere zur fristlosen Kiindigung dieser Vereinbarung berechtigt, wenn

a. die Erdffnung des Insolvenzverfahrens Uber das Vermdgen des Entleihers beantragt ist, ein
Insolvenzverfahren eréffnet oder mangels Masse abgewiesen wurde oder ein solches droht.

b. der Entleiher eine fallige Rechnung auch nach erfolgter Mahnung und Fristsetzung nicht ausgleicht.
c. der Entleiher gegen die Zusicherungen und Verpflichtungen im Sinne von § 12 Punkt 3 verstoft.
d. der Entleiher eine Preisanpassung nach § 6 Punkt 4 nicht akzeptiert.
Die Kiindigung des Arbeitnehmeriiberlassungsvertrages ist nur wirksam, wenn sie gegeniiber Wirtz Medical in
Textform erklart wird. Die durch Wirtz Medical iberlassenen Leiharbeitnehmer sind zur Entgegennahme von

Kindigungserklarungen nicht befugt.

§ 16
Datenschutz

Wirtz Medical und der Entleiher verpflichten sich eine Vereinbarung Uber eine gemeinsame Verarbeitung von
personenbezogenen Daten sowie eine Verschwiegenheitserklarung abzuschlieRen.

§ 17
Schlussbestimmungen / Salvatorische Klausel

Der Firmensitz der Wirtz Medical GmbH in Disseldorf ist ausschliellicher Gerichtsstand fur sdmtliche Streitig-
keiten, die in der Vertragsbeziehung wurzeln. Das gilt auch, wenn der Entleiher seinen Wohn-/ bzw. Firmensitz
im Ausland hat.

Fir samtliche Rechtsbeziehungen zwischen Wirtz Medical und dem Entleiher gilt ausschlieRlich das Recht der
Bundesrepublik Deutschland.

Wenn der Entleiher Kaufmann im Sinne des § 1 HGB, sein gewerbliches Unternehmen im Handelsregister
eingetragen, eine juristische Person des 6ffentlichen Rechts oder 6ffentlich-rechtlichen Vermégens ist, dann ist
Gerichtsstand flr alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag Dusseldorf als Hauptsitz der Wirtz Medical GmbH.

Wirtz Medical erklart, nicht an einem Verfahren zur alternativen Streitbeilegung in Verbrauchersachen geman
Gesetz liber die alternative Streitbeilegung in Verbrauchersachen teilzunehmen.

Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschéaftsbedingungen oder der auf dieser Grundlage abgeschlos-
senen Arbeitnehmeruberlassungsvertrage ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so berihrt dies
nicht die Wirksamkeit der Ubrigen Bestimmungen. An Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine solche, die
dem wirtschaftlichen Zweck am nachsten kommt.

Stand, Méarz 2026

WIRTZ MEDICAL GMBH

SteinstralRe 20 - D-40212 Disseldorf - T +49.211.909997-0 - F +49.211.909997-10 - info@wirtz-medical.de - www.wirtz-medical.de
Sitz Dusseldorf - Amtsgericht Dusseldorf - HRB 81774 - Geschaftsfiihrung: Dirk Behrmann, Sarah Gassler

USt.-IdNr. DE 248019293 - St.-Nr. 133/5882/1590 Bankverbindung Deutsche Bank AG - IBAN DE11 3007 0010 0457 9777 00
SWIFT (BIC)-Code DEUTDEDDXXX


mailto:info@wirtz-medical.de
http://www.wirtz-medical.de/

	Allgemeine Geschäftsbedingungen
	Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
	Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung und Einbeziehung des DGB/GVP-Tarifwerks
	Angebot und Vertragsabschluss
	Arbeitsrechtliche Beziehungen / Kettenverleih
	Vergütung und Zahlungsbedingungen
	Mitteilungspflichten / Anpassung des Verrechnungssatzes
	Arbeitszeit und Zuschläge
	Rechte und Pflichten des Entleihers
	Personalauswahl / Personaleinsatz / Streik
	Arbeitsschutz
	Haftungsbeschränkung
	Rügen des Entleihers
	Ausschluss von Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht und Abtretung
	Übernahme von Mitarbeitern (Vermittlung und Provision)
	Kündigung des Arbeitnehmerüberlassungsvertrags
	Datenschutz
	Schlussbestimmungen / Salvatorische Klausel


